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Innenminister Christian Pegel: „Bei  

Abschiebungen brauchen wir  

Zuständigkeit aus einer Hand“ 

Innenminister Christian Pegel sieht für mehr und schnellere 

Abschiebungen eine wesentliche Voraussetzung in der 

„Reduzierung von Schnittstellen zwischen verschiedenen 

Behörden und Ebenen bei den Abschiebungen: Die Forde-

rung der Ministerpräsidentenkonferenz nach einer Konzent-

ration der Zuständigkeit für Rückführungen in den soge-

nannten Dublin-Verfahren, also Rücküberstellungen zwi-

schen EU-Mitgliedsstaaten, beim Bund wäre dafür ein we-

sentlicher Schritt. Die Umsetzung des neuen Gemeinsa-

men Europäischen Asylsystems – GEAS – in den kommen-

den Monaten ist ein guter Zeitpunkt, diese Zuständigkeits-

konzentration beim Bund für mehr Tempo und mehr Effizi-

enz bei den Abschiebungen umzusetzen. Auch für Ab-

schiebungen in Nicht-EU-Länder brauchen wir die Zustän-

digkeit aus einer Hand. Statt Aufgabenteilung zwischen 

kommunaler Ausländerbehörde, Landesausländerbehörde, 

Landespolizei, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge so-

wie Bundespolizei würde auch hier ‚alles aus einer Hand‘ 

sehr helfen – auch dafür sollte der Bund die jetzt zeitnah 

erforderlichen Umsetzungsgesetze für das neue GEAS-

System nutzen. Wir brauchen die Bündelung der Zustän-

digkeit bei der Staatsebene, die das am besten kann. Das 

ist der Bund mit seiner Bundespolizei und vor allem seinen 

außenpolitischen Möglichkeiten, in den Herkunftsländern 

die Rücknahme der Abzuschiebenden deutlich nachdrückli-

cher durchzusetzen, als dies Kommunen und den Bundes-

ländern möglich ist.“ 

Der Minister halte auch eine konsequente Informations-

übermittlung zwischen den verschiedenen Polizeibehörden 
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des Bundes und der Länder und den verschiedenen Ver-

fassungsschutzbehörden für dringend erforderlich. Recht-

sprechung der vergangenen zwei Jahre drohe allerdings 

die Fortschritte und Verbesserungen nach der rechtsterro-

ristischen Mordserie des NSU und dem islamistischen An-

schlagsgeschehen auf dem Berliner Breitscheid-Platz in 

den Bundes- und Landespolizeigesetzen sowie den Verfas-

sungsschutzgesetzen des Bundes und der Länder deutlich 

zurückzuwerfen. 

„Der Staat bekommt nicht erklärt, dass Kenntnisse über Ri-

siken und Gefahren nicht konsequent, niedrigschwellig und 

schnell allen Bundes- und Landesbehörden zur Verfügung 

stehen, wenn es dabei um mögliche Risiken für Leib und 

Leben vieler Menschen geht“, zeigte sich Pegel überzeugt. 

„Es braucht deshalb eine gemeinsame Kraftanstrengung 

von Bund und Ländern diesen Zustand verbesserter Zu-

sammenarbeit nicht nur zu erhalten, sondern sogar auszu-

bauen“, fordert der Innenminister. Dazu gehöre auch die 

Prüfung, unter welchen Voraussetzungen psychische Auf-

fälligkeiten, die eine besondere Gewaltneigung erkennen 

ließen, auch ohne erkennbare rechts-, links- oder islamis-

tisch-extremistische Gesinnung zentral und für alle Behör-

den langfristig zugreifbar in einer Datei gespeichert werden 

könnten. 

Hintergrundinformation: 

Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte auf ihrer Konferenz 

vom 23. bis 25. Oktober 2024 in Leipzig unter anderem 

zum Tagesordnungspunkt 2.1. beschlossen:  

„5. Zuständigkeit des Bundes für Überstellungen nach Dub-

lin III-Verordnung 

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

sind der Auffassung, dass die Zuständigkeit für Überstel-

lungen nach der Dublin III-Verordnung nicht mehr bei den 

Ausländerbehörden der Länder verortet sein, sondern zent-

ral beim Bund liegen sollte. Überstellungen sollten durch 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder eine ent-

sprechende Bundesbehörde organisiert und durchgeführt 

werden. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs 

der Länder bitten den Bund in diesem Zusammenhang, in 
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eigener Verantwortung Bundesausreisezentren zu errichten 

und zu betreiben.“ 


